
Anlage 3 
 

G e s c h ä f t s v e r t e i l u n g  d e r  A u s s c h ü s s e 
 
Verwaltungsseitig würde die Federführung für den Verwaltungs- und die Fachausschüsse wie folgt 
geregelt werden: 
 
1. Verwaltungsausschuss         Zuständig: Fachbereich Organisation, Personal und Recht 
 
2. Fachausschüsse 

 
a) Finanzausschuss Zuständig: Fachbereich Finanzen 
b) Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales Zuständig: Fachbereich für Bildung und Erziehung 
c) Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus Zuständig: Fachbereich Wirtschaftsförderung 
d) Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung Zuständig: Fachbereich Stadtplanung und Bauen 

 e) Bau- und Umweltausschuss Zuständig: Fachbereich Stadtplanung und Bauen 
 f) Ausschuss für Bildung und Erziehung Zuständig: Fachbereich Bildung und Erziehung 

 
1. Verwaltungsausschuss 

 
Zuständigkeit:  -  Zuständigkeit gemäß § 76 NKomVG 

  Aufgabengruppe 10 - Zentrale Verwaltung 
  - Personalangelegenheiten 
 
 

2. Fachausschüsse 
 

 a) Finanzausschuss 
 

Zuständigkeit: Aufgabengruppe 20 - Finanzen  - 
  - Finanz- und Investitionsplanung 
  - Haushaltssatzung 
  - Jahresrechnung 
  - Prüfungsbericht 
  - Stundung, Niederschlagung und Erlass von  
   Forderungen 
  - Beteiligungsverwaltung 
  - Finanzausgleich 
  - Satzungen über die Erhebung von Gemeinde- 
   abgaben 
  - Kredite 
  - Geld- und Kapitalvermögen 
  - Konzessionsverträge und -abgaben 
  - Bürgschaften etc. 
  - Stiftungen etc. 
  - Zuschüsse an Dritte, soweit nicht anderen  
   Ausschüssen zugewiesen 
 
 Aufgabengruppe 21 - Kasse  - 
  - Jahresrechnung (siehe auch Aufgabengruppe 20) 
 
 Aufgabengruppe 22 - Kommunale Abgaben  - 
  - Städtische Steuersatzungen 
  - Grundsteuer 
  - Gewerbesteuer 
  - Vergnügungssteuer 

   - Hundesteuer 
  - Städtische Gebühren, Beitrags- und  
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   Entgeltsatzungen 
  - Erschließungsbeiträge 
  - Straßenreinigungsgebühren 
 
 Aufgabengruppe 23 - Liegenschaften  - 
  - Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen 
   ohne Eigenbetrieb Abwasserreinigung 
  - Miet- und Pachtverträge 
 
 Aufgabengruppe 80 - Wirtschafts- und Verkehrsförderung  - 
  - Förderung der örtlichen Wirtschaftsunternehmen 
  - Ansiedlung und Umsiedlung wirtschaftlicher 
   Unternehmen 
 

 b) Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales 
 

 Zuständigkeit: Aufgabengruppe 50 - Senioren/Soziales  - 
  - Sozialplanung 
  - Freiwillige örtliche Sozialmaßnahmen für 
   bestimmte Personenkreise 
  - Förderung freier Wohlfahrtsverbände 
  - Förderung örtlicher Träger/Einrichtungen der  
   Sozialhilfe 
  - Städtische Einrichtungen der Sozialhilfe 
  - Satzungen für diesen Bereich 
  - Seniorenangelegenheiten 
  - Asylbewerber- und Obdachlosenangelegenheiten 
 
 Aufgabengruppe 51 - Jugend  - 
  - Jugendhilfeplanung 
  - örtliche Jugendhilfemaßnahmen 
   (Jugendfahrten, Ferienprogramm) 
  - Städtische Einrichtungen der Jugendhilfe 
   (Jugendhaus) 
  - Satzungen für diesen Bereich 
  - Aufgaben zum Schutze der Jugend 
  - Förderung örtlicher Träger/Einrichtungen der  
   Jugendhilfe 

  
c) Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus 

 
 Zuständigkeit: Aufgabengruppe 41 - Kultur inkl. Heimatpflege  - 

  - Planung des kulturellen Angebotes der Stadt 
  - Eigene kulturelle Einrichtungen (z. B. Stadtbücherei,  

     Sandbeck) 
  - Kulturelle Veranstaltungen 

- Kunst und sonstige Kulturförderung 
 
  Aufgabengruppe 43 -  Weiterbildung – 

- Weiterbildungsangebot in der Stadt 
- Förderung der Volkshochschule 

 
  Aufgabengruppe 44 - Musikschule – 

- Förderung der Musikschule 
 
  Aufgabengruppe 47 - Archiv – 

- Angelegenheiten der Stadtchronik und 
- Stadtgeschichte 
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  Aufgabengruppe 52 - Sport – 
   -  Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung 
   - Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle 

Zielgruppen 
   - Städtische Sporteinrichtungen 
    (Sportfreianlagen, Sporthallen, soweit nicht auf schuli-

sche Nutzung abgestellt) 
 
  Aufgabengruppe 80 - Wirtschafts- und Verkehrsförderung – 
   - Förderung des Fremdenverkehrs 
   - Planung des touristischen Angebots 
   - Einrichtung und Veranstaltung des Fremdenverkehrs 
 

 d) Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung 
 
 Zuständigkeit: Aufgabengruppe 61 - Stadtplanung  - 

  - Städtebauliche Planung 
  - Flächennutzungsplan 
  - Stadtbereichsplanung 
  - Bebauungsplanung 
  - Sicherung der Bauleitplanung 
  - Verkehrsplanung 
  - Stadtgestaltung 
  - Stadtentwicklungsplanung 
  - Bodenordnung 
  - Benennung von Straßen und Plätzen 
  - Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
 
 Aufgabengruppe 63 - Bauordnung  - 
  - Zulässigkeit von Vorhaben mit besonderer 
   Bedeutung für das Stadtbild 
  - Sonstige Vorhaben im Außenbereich § 35 (2) BauGB und  

    Befreiungsanträge § 31 BauGB, soweit sie abgelehnt 
    werden sollen 

  - Zulässigkeit von Vorhaben während der  
   Planaufstellung 
  - Zulässigkeit von Bodenabbaumaßnahmen 
 
 Aufgabengruppe 64 - Wohnungen  - 
  - Wohnungsbau- und Siedlungsprogramme der 
   Stadt 
  - Förderung des sozialen Wohnungsbaues 
 
 Aufgabengruppe 80 - Wirtschafts- und Verkehrsförderung  - 
  - Förderung des öffentlichen Nah- und  
   Fernverkehrs 
 
e) Bau- und Umweltausschuss 
 
Zuständigkeit: Aufgabengruppe 37 - Feuerschutz  - 
  - Angelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehr 
  - Löschwasserversorgung 
  - Einrichtungen und Gerät der Feuerwehr 

 
  Aufgabengruppe 65 - Hochbau  - 

  - Städtische Hochbaumaßnahmen 
  - Denkmäler, Straßenkunstobjekte, öffentliche 
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   Brunnen 
  - Betriebstechnische Anlagen 
 
 Aufgabengruppe 66 - Tiefbau  - 
  - Straßenbau 
  - Ingenieurbauten (Tunnel, Brücken, Stützmauern 
   etc.) 
  - Öffentliche Parkplätze und Parkbuchten 

   -   Abwasserbeseitigungssatzungen 
 
 Aufgabengruppe 67 - Grünflächen  - 
  - Friedhöfe 
  - Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und 
   Landschaft 
  - Schutz und Entwicklung der Umwelt (Wasser, 
   Boden, Luft, Klima) 
  - Grünflächenplanung 
  - Grünflächen und Freianlagen 
  - Stadtbildpflege 
 
 Aufgabengruppe 70 - Stadtreinigung und Fuhrpark  - 
  - Straßenreinigung und Winterdienst 

 
 f) Ausschuss für Bildung und Erziehung (nach § 110 Absatz 1 NSchG) 

 
 Zuständigkeit: Aufgabengruppe 40 - Schulen – 
    - Schulentwicklungsplanung 

  - Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche 
  - Errichtung, Änderung und Aufhebung von  
   Schulen 
  - Schulbaumaßnahmen einschl. Schulsportstätten 
  - Schülerangelegenheiten 
  - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten 
  - Förderung von Schulveranstaltungen 

 
   Aufgabengruppe 51 nur: 
    - Kindertageseinrichtungen 
     (inklusive der Einrichtungen der freien Träger) 
    - Satzungen für diesen Bereich 
   - Jugendhilfeplanung, soweit sie sich auf die Angelegen-

heiten der Kindertageseinrichtungen beziehen 
    

     
 
 


